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Ambulante Dienste
Deutsche BKK irritiert die Branche durch Aufforderung zum Rechtsbruch und rudert dann zurück

Die unbefugte Erhebung von Sozialdaten gestoppt
Von Dr. Tim Unger

Die Deutsche BKK erlangte in
Jüngster Vergangenheit traurige
Berühmtheit, indem sie Pflege-
dienste aufforderte, hochseiisib-

le Daten an sie zu schicken und
damit Rechtsbruch zu begehen.
jetzt ruderte die Versicherung -
nach erheblichem Gegenwind -
zurück.

Hannover. Die Wahrung der
Schweigepfliciit ist eine für jedes
Pfiegeunternehmen sclbstver-
ständliche - unmittelbar aus den

mit den Paüenten abgeschios-
scnen Verträgen - resuitierende
Pflicht. Ihre Hinhairung stellt eine
wcsenüiche Grundlage cies Ver-
trauensverhältnisses zwischen

Pflegen ntemehmen und Patient
dar.

Vor diesem Hintergrund ruft ein
aktueller Versuch der Deutschen ,

BKK zu Recht Kopfschütteln her-
vor. Diese wandte sich in einer so-

genannten Vertrags partnerinfor-
mation Ende Juni 2010 an diverse

ambulantc Pflegcdienste. Man
plane eine Neuorganisaüon des
Bereichs derHäuslichen Kranken-

pflege und werde daher zukünftig
durch eigene Mitarbeiter Besuche
bei den Versicherten vor Ort vor-

nehmen lassen und prüfen, ob die
Qualität der Pflege optimiert wer-
den könne. Schon diese Ankündi-

gung wundert den Leser- obliegt
doch die Überprüfung der Quati-
tat der pflegerischen Versorgung
aus gutem Grund in erster Linie
den Verbänden der Pflegekassen
und dem Medizinischen Dienst

der Krankenkassen. Angesichts
ständig neuer bei der Finanzie-
rung der gesetzlichen Kranken-
und Pflegekassen auftauchender
Löcher würde man - zumindest

als bei der Deutschen BKK Versi-

chcrtcr - erwarten, dass Einspar-

Potentiale genutzt, nicht aber
schon von anderen Institutionen

erfüllte Aufgaben doppelt wahr-
genommen und damit auch (aus
Beitragsmineln) doppelt bezahlt
werden.

Eigendicher Grund des Schrei-
bens dürfte allerdings nicht der
Hinweis auf die beabsichügte
Schaffung ziisätzIiL-heiüberfliissi-
ger Strukrurcn, sondern eine sich
anschließende als Bitte verpack-

te Auffnrderung gewesen sein:
Um das Bestreben der Deutschen

BKK, die Vcrsorgungsquaiität zu
sichern (und vielleicht einen Be-
sucli vor Ort entbehrlich zu ma-

chen?) zu unterstützen, richtete
der Kundensenrice der Deutschen

BKK an die angeschriebenen
Pflegedienste die Bitte, zufamf-
tig gemeinsam mit der ärztlichen
Verordnung gleich auch die Uh-
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"Ern Verhalten, ols seien
die gehender] rechtlichen

Vorgaben gänzlich
unbekonnt" '

Dr Tim Unger *

tcrlagen unmittelbar an die Deut-
sehe BKK zu übersenden, die die

Versicherung (') bei Encilungder
Genehmigung für die jeweilige
Leistung benötigen könnte. Der
fachkundige Leser rieb sich ver-
wundert-die Augen und sagt sich
bei der ersten Lektüre, dass. sicher
nicht die besonders sensible Da-

ten enthaltenden Dokumentad-
onsunterlagen gemeint sein kön-
ncn, musstedahn aber feststellen,
dass in dem Schreiben ausdrück-

lich von BZ- oder RR-Procokollen,

WundprotokoJIen und Medika-
memenplänen die Rede war.

Als seien der Deutschen BKK

die geltenden rechtlichen Vorga-
ben voliicommen unbekannt, wur-

de damit etwas gefordert, was das
Gesetz nicht vorsieht, nämlich
eine Versendung von Paäentenun-
rerlagen direkt an die Krankenkas-
se. Allein der Medizinische Dienst

der Krankenkassen hat das Recht,

diese Unterlagen einzusehen, nur
an ihn dürfen entsprechende-Un-
terlagen übermittelt werden. Die
Krankenkassc ist nicht berech-

Dgt, medizinische Fragen, zu de-
ncn auch die Notwendigkeit des
Umfangs einer ärztlichen Verord-
nung zählt, zu überprüfen. Pflege-
dienste. die dieser oder ähnlichen

Auffbrderungeii Folge leisten,
iibermineln ihnen anvertraute Pa-

tientendaten. ohne dass es hierfiir

eine rechtliche Grundlage gibt.
Sie setzen sich dadurch der Gefahr

einer ziviirechtiichen Inanspruch-
nähme durch den betroffenen Pa-

rienten und einer süafrechüichen

Verfolgung aus. ;
Aberauch die Deutsche BKK hat

sich durch die .Anforderung und
die beabsichtigte Entgegennähme
der Unterlagen rechtswidrig. ver-
halten. Gemäß g 35 Abs. i Satz j
SGB I kann jecier Versicherte ver-
langen, dass die ihn betreffenden
SoziaJdaten von den Leistungsträ-
gern nicht unbefugt erhoben wer-
den. Bei Wunddokumcntationea,

Blutzuckerpröfokollen und Medi-
kamentenplänen handelt es sich
um solche Sozialdaten. Die Entgc-
gcnnahroe entsprechender Daten
ist nur zulässig, soweit hierzu eine
gesetzliche Befugnis besteht, über
welche dfe gesetzlichen Kranken-
kassen jedoch gerade nicht verfü-
gen;' .
'.. Der Geset2geber1 hafc; klar zu

verstehen gegeben;;dass er einen
Zugriff der Krankenkasse auf Pä-
dentenünterlagen nicht zulassen
möchte. Eine Erhebung von So-
zialdacen zu Zwecken der Über-

priifüng' ; der' vcrtrag'särzttichen
Verordnung steht, nach. der. aus-
drücldichen. Regelung des § 276
SGB V nur dem Medizinischen
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"Krankenkassen sind nicht
berechtigt, die Behandluncjs-
unterlagen ihrer Versicfierten

durch eicjene Mitarbeiter
cmzusehen"

ßundessozialgericht; Februar 2007

Dienst der Kraakenkasse zu.

Nach höchso-ichteriicher Recht-

sprechung sind die Krankenkas-
sen daher nicht berechtigt, die
Behandlungsunterlagen ihrer Ver-
sicherten durch eigene Mitarbei-
ter einzusehen und auszuwerten

(Urteil des Bundessozialgerichts
vom 28. Februar 2007, Az. ; B 3 KR
i2/o6 R, Absatz 15 - zitiert nach
juris).

Die in der Anforderung zum
Ausdruck kommende Auffassung
der Deutschen BKK bestätigt ße-
fiirchtungen des Bundesbeauf-
uagten für den Datenschutz, der

aufseinerInternetseiteaufDiski
panxen zwischen der Handhabu:
der gesetzlichen Krankenkass
und den rechtlichen Vorgaben i
Bereich der ambulanten Kranke

pflege verweist. Die Verfahret
weise der Deutschen BKK, c

offenbar mit ihr zusammenarb
tendc Päegedienste dazu veri
teil wollte, sie bei der unbefugt
Krhebung von Soziaidaien zu u
terstützen, eröffnete jedoch ei
neue Dimension.

Mittlerweile hat die Deutsc

BKK eingelenkt, nachdem es
mehreren'-Anfragen beim Eu
desdatenschutzbeaufü-agten ^
kommen war und eine bei i

Versicherte ein sozialgerichtlich
Verfahren eingeleitet hatte. G
genüber der vom Verfasser dies
Beitrages vertretenen Versieht
tcn hat sie sich verpflichtet, v<
entsprechenden . Aufforderung
abzusehen, 'an sie "übersanc

Unterlagen nicht zu verwend
oäet eiiuusehcn und eine Rjt

tigstellung ini .Adressatenkn
der . ; Verrragspartnerinforma
ori vorzunehmen. Die Untcrh

sungserklarung umsetzend we
die'- Deutsche BKK in einem' n

verfassteh Runtischreibcii dara

hin. dass.das. Informaüonsschr
ben von Juni 2010 inhaltlich vi

zurückgenommen werde und m
zukünftig bei der Oberprüfu
von Qualität und Wirtschaftlk
keit der Lei'stungserbringung :
Bereich HäusUche Krankcnpflc
alle-relevanten Rechtsnormen.t

achten werde, . .. "" ':'~- .

Der mit dem ursprünglich
Schreiben unternommene V

such beJegt jedoch eindrucksvc
3ass angeschriebene PSegedJet
te und benofFene Versicherte v.

gleichbare Aufforderungen (
Deutschen BKK und anderer }
setzlicher Kranlccnkassen krids

betrachten soiiten. Keinesfs

dürfen der Krankenkasse P;

cntenunterlagen unmittelbar :
Verfiigung gestellt werden.
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